	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Bauplätze im Wohngebiet "Darlehensgasse" und im "Dorfwiesen"

Erste Informationen 
Darlehensgasse:

1) Im Bereich der früheren Darlehenskasse, die zusammen mit einem alten Gewerbegebäude abgerissen wurde, wurde ein neues, kleines Wohngebiet mit sieben Bauplätzen erschlossen. Dort ist aktuell noch ein Platz frei (Der Bebauungsplan heißt „Darlehenskasse“, die später entstandene Wohnstraße „Darlehensgasse“).
2) Die Bebauung durch Wohnhäuser in dem Wohngebiet am Ortsrand (Streuobstwiesen) ist seit Frühjahr 2005 möglich.

3) Der Kaufpreis betrug bislang 290,- EUR je qm erschlossen. Dieser Preis ist verhandelbar. Die Verwaltung bietet die Fläche für 260,- Euro je qm an. Der Gemeinderat muss diesen Preis noch bestätigen.
4) Familienförderung: Beim Erwerb des Bauplatzes erhalten die Erwerber für jedes Kind (ob geboren oder „geplant“) eine „Beitragsfreistellung“ für die ersten beiden Kindergartenjahre sowohl für die Betreuung der Kinder über 3 Jahre als auch für die Betreuung der Kinder unter 3 Jahre. 
5) Falls Sie eine Doppelhaushälfte errichten wollen, benötigen Sie bei Ihrer Bewerbung einen Partner für die zweite Haushälfte. Sollten mehrere Doppelhauswünsche vorliegen, werden wir die Interessenten auf Wunsch zusammenbringen.
Die Flächen der Grundstückshälften betragen 216 qm und 193 qm.

6) Nach dem Kaufvertrag sollen die Häuser binnen zwei Jahren bezugsfertig hergestellt sein.
Dorfwiesen 4:
1) Im Mischgebiet „Dorfwiesen“ bietet die Gemeinde einen Bauplatz mit ca. 660 qm für eine Bebauung als Einzel- oder Doppelhausbebauung zum Preis von 200,- Euro/qm voll erschlossen zum Verkauf.
2) Falls Sie eine Doppelhaushälfte errichten wollen, benötigen Sie bei Ihrer Bewerbung einen Partner für die zweite Haushälfte. Sollten mehrere Doppelhauswünsche vorliegen, werden wir die Interessenten auf Wunsch zusammenbringen.
3) Familienförderung: Beim Erwerb des Bauplatzes erhalten die Erwerber für jedes Kind (ob geboren oder „geplant“) eine „Beitragsfreistellung“ für die ersten beiden Kindergartenjahre sowohl für die Betreuung der Kinder über 3 Jahre als auch für die Betreuung der Kinder unter 3 Jahre. 

4) Das Grundstück liegt in der Nähe des Graubachs. Dieser kann bei Hochwasser über die Ufer treten. Die beiliegende Karte zeigt, dass das Grundstück bei einem sogenannten „hundertjährlichen“ Hochwasser nicht betroffen ist.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte mit kurzer Darstellung Ihrer familiären Verhältnisse an den Bürgermeister. Über die Vergabe entscheidet der Gemeinderat in nicht-öffentlicher Sitzung. Wir schließen Grundstücks-Kaufverträge nur mit den Bauherren, nicht mit dem Makler oder Bauträger.

